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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
NFP Nationales Forschungsprogramm
EL Ergänzungsleistungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
GBI Gewerkschaft Bau und Industrie
ELG Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenversicherung
Droleg Dachverband für Drogenlegalisierung
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

(Betäubungsmittelgesetz)
ARNA Aktionsgruppe zur Rettung von Neuchlen-Anschwilen
SMUV Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (urspr.

Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeiterverband)

DFJP Département fédéral de justice et police
AVS Assurance-vieillesse et survivants
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
PNR Programme national de recherche
PC Prestations complémentaires
USS Union syndicale suisse
SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
SSP syndicats des Services publics
SIB Syndicat industrie et bâtiment
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
Droleg Association faîtière de la légalisation des drogues
LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)
ARNA Aktionsgruppe zur Rettung von Neuchlen-Anschwilen
FTMH Syndicat de l'industrie, de la construction et des services (initialement

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie)
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Chronique générale

Eléments du système politique

Problèmes politiques fondamentaux

Questions de constitution

Im Nationalrat war bereits der Grundsatz der Verfassungsrevision umstritten. Die
Fraktion der Freiheitspartei beantragte Nichteintreten, da die Revision überflüssig sei
und zudem im Entwurf viel zuviel Gewicht auf staatliche Regulierung und Sozialrechte
gelegt und das Prinzip der Selbstveranwortlichkeit und Wirtschaftsfreiheit
vernachlässigt werde. Dieser auch von den Schweizer Demokraten – diese bemängelten
zudem noch, dass dieses Projekt nichts anderes als eine Unterwerfung unter die
Normen der EU sei – unterstützte Antrag unterlag mit 153:10 Stimmen. Genau das
Gegenteil kritisierte ein Teil (rund ein Drittel) der SP-Fraktion am vorliegenden Entwurf.
Rechsteiner (sp, SG) forderte die Rückweisung an die Kommission mit dem Auftrag, die
Sozialrechte und die Interventionsmöglichkeiten des Staates in die Wirtschaftspolitik
auszubauen und den Willen zur Integration der Schweiz in die EU und die UNO explizit
in die Verfassung aufzunehmen. Ähnliches, wenn auch etwas abstrakter und zudem
angereichert mit dem Vorschlag, den Föderalismus neu zu konzipieren (und dabei
insbesondere auch die Zahl der Kantone zu verringern) forderte Rennwald (sp, JU) in
seinem Rückweisungsantrag an den Bundesrat. Nachdem Rechsteiner seinen Antrag
zugunsten desjenigen von Rennwald zurückgezogen hatte, unterlag auch dieser deutlich
mit 140:14 Stimmen.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.01.1998
HANS HIRTER

Identité nationale

Der Neuenburger Maurice Bavaud hatte 1938 ein Attentat auf Hitler geplant, das er
allerdings nicht durchführte. Kurz danach wurde er in Deutschland verhaftet und 1941,
nachdem er seine Anschlagpläne gestanden hatte, hingerichtet. Im Parlament forderte
nun der Sozialdemokrat Rechsteiner (SG) den Bundesrat auf, Bavaud nachträglich als
Helden zu rehabilitieren und das Verhalten der Schweizer Behörden, die sich seiner
Ansicht nach zuwenig für den Angeklagten eingesetzt hatten, zu kritisieren. Der
Bundesrat kam dieser Aufforderung teilweise nach und stellte fest, dass sich die
damaligen Behörden ungenügend für Bavaud eingesetzt hätten, und dass dieser für
seinen „leider vergeblichen“ Versuch, Hitler umzubringen „Anerkennung und einen Platz
in unserem Gedächtnis“ verdiene. 1

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 19.06.1998
HANS HIRTER

Als Zweitrat hiess auch der Ständerat den Vorschlag der Rechtskommission des
Nationalrats für die Aufhebung von Gerichtsurteilen gegen Flüchtlingshelfer während
der Zeit der faschistischen Regime in Europa gut (parlamentarische Initiative
Rechsteiner, sp, SG). In Abweichung von der grossen Kammer beschloss er, dass für die
Aufhebung der einzelnen Urteile nicht eine noch zu schaffende spezielle Kommission,
sondern die Begnadigungskommission der Bundesversammlung zuständig sein soll. Der
Nationalrat schloss sich dieser Lösung an. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.06.2003
HANS HIRTER

Im November beantragte die Rechtskommission des Nationalrats der
Bundesversammlung ein Gesetz über die Rehabilitierung der schweizerischen Kämpfer
auf republikanischer Seite im 
Spanischen Bürgerkrieg von 1936-39. Von den rund 650 Bürgerkriegsteilnehmern
waren nach ihrer Rückkehr in die Schweiz über 400 zumeist wegen der Leistung von
Kriegsdienst in einer ausländischen Armee verurteilt worden. Diese Urteile wollte die
Kommission nun mit dem neuen Gesetz generell aufheben. Sie begründete ihr
Vorhaben damit, dass diese Personen die „auch für unser Staatswesen grundlegenden
Werte der Freiheit und Demokratie verteidigt“ haben. Ihre Verurteilungen seien zwar
nach dem damals und auch heute noch geltenden Strafrechtsartikel, welcher den
Dienst in fremden Heeren untersagt, juristisch korrekt gewesen. Ihr Kampf gegen den
Faschismus solle aber aus heutiger Sicht als historische Leistung gewürdigt und ihre
Verurteilung aufgehoben werden. Ein Anspruch auf irgendwelche
Entschädigungszahlungen ergebe sich daraus nicht und sei von den Betroffenen auch
nie erhoben worden. Die Aktivität der Rechtskommission des Nationalrats war durch
eine 2006 eingereichte parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) ausgelöst

MOTION
DATE: 02.12.2008
HANS HIRTER
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worden. Nahezu alle anderen westlichen Staaten haben ihre Spanienkämpfer schon seit
langem rehabilitiert. Die Kommission hatte dem Vorstoss gegen die Stimmen der SVP
Folge gegeben und die Rechtskommission des Ständerats hatte sich diesem Entscheid
im Frühjahr 2008 einstimmig angeschlossen. Bei der im Jahr 2002 erfolgten
Behandlung der Vorlage über die Rehabilitierung der Flüchtlingshelfer im zweiten
Weltkrieg war der Einbezug der Spanienkämpfer noch nicht mehrheitsfähig gewesen.
Der Bundesrat hatte gegen die Vorschläge der Rechtskommission nichts einzuwenden.
Als Erstrat befasste sich der Nationalrat in der Dezembersession damit. Das Gesetz
wurde von der SVP bekämpft, deren Sprecher Heer (ZH) argumentierte, dass diese
Personen zu Recht verurteilt worden seien und es kein ehrenhaftes Motiv gegeben
habe, sich für die Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg zu engagieren. Der
Rückweisungsantrag wurde allerdings nur von einer Minderheit der SVP-Fraktion
unterstützt; die Mehrheit der SVP enthielt sich der Stimme oder befand sich im Moment
der Abstimmung nicht im Saal. Alle anderen Fraktionen befürworteten die
Rehabilitierung der Spanienkämpfer einhellig. 3

Ordre juridique

Entraide judiciaire

In seiner Antwort auf eine in ein Postulat umgewandelte Motion Rechsteiner (sp, SG)
hielt der Bundesrat fest, dass sich der strafrechtliche Begriff Bestechung in der
Schweiz, wie auch sonst überall ausser den USA, nur auf die Bestechung einheimischer
Beamter bezieht. Da die entsprechenden Gebräuche und Rechtsvorschriften je nach
Land sehr unterschiedlich seien, sei die Forderung Rechsteiners nach einer
schweizerischen Strafnorm zur Verhinderung von Bestechungszahlungen an
ausländische Behörden als nicht praktikabel abzulehnen. 4

POSTULAT
DATE: 28.02.1994
HANS HIRTER

Ein Wandel ergab sich in der bundesrätlichen Beurteilung der steuerlichen Behandlung
von Schmiergeldern. In seiner Antwort auf eine Interpellation Rechsteiner (sp, SG) (Ip.
93.3427) hatte der Bundesrat Ende 1993 die Änderung des Steuergesetzes, welches den
Abzug von sogenannten Schmiergeldern als Geschäftsunkosten zulässt, noch abgelehnt.
Im Anschluss an die Europäische Justizministerkonferenz vom 14./15. Juni in Malta
kündigte er dann an, dass diese Regelung, die nicht nur in der Schweiz, sondern z.B.
auch in Deutschland und Frankreich gilt, überprüft werden sollte. Bereits zuvor hatte
eine von der OECD eingesetzte Arbeitsgruppe entsprechende Empfehlungen
abgegeben. Der Nationalrat überwies zudem ein Postulat Ruffy (sp, VD) für eine
wissenschaftliche Studie über die Korruption in der Schweiz (im Rahmen des 1993
beschlossenen NFP «Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität»). 5

POSTULAT
DATE: 18.03.1994
HANS HIRTER

In seinen Antworten auf Einfache Anfragen von Rechsteiner (sp, SG) (DA 94.1059) und de
Dardel (sp, GE) (DA 94.1063) hielt der Bundesrat fest, dass die Schweiz im Fall der
Bestechung ausländischer Amtsinhaber durch Bürger dieser Staaten vollumfänglich
Rechtshilfe gewähre, da dieses Delikt ja auch in der Schweiz strafbar sei. Die
Bankenkommission bezeichnete in ihrem Jahresbericht für 1993 die wissentliche
Verwaltung von Schmiergeldern durch Banken als unstatthaft, da mit der in der
Bewilligung geforderten Gewähr einer einwandfreien Geschäftsführung nicht vereinbar.
In mehreren ausländischen Korruptionsfällen leisteten kantonale Behörden im
Berichtsjahr Rechtshilfe. So unter anderem bei Verfahren gegen die ehemaligen
Premierminister Mitsotakis (Griechenland) und Craxi (Italien).
(Siehe auch 1993.) 6

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 17.06.1994
HANS HIRTER
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Droit pénal

Tötungsdelikte von sich im Hafturlaub befindenden Strafgefangenen bildeten den
Hintergrund einer Motion Keller (sd, BL), welche verlangte, dass lebenslängliche Strafen
effektiv abgesessen werden müssen. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, weil es
unmöglich sei, schon bei der Urteilsverkündung die Chancen einer späteren
Resozialisierung abzuschätzen; zudem könnten bereits heute gemeingefährliche Täter
auf Lebenszeit verwahrt werden. Der Regierungsantrag, den Vorstoss immerhin als
Postulat zu überweisen, wurde von Rechsteiner (sp, SG) als inkonsequent bekämpft,
vom Rat aber übernommen. 7

MOTION
DATE: 01.02.1995
HANS HIRTER

Das Parlament folgte dem Antrag des Bundesrats und beschloss, die Volksinitiative „für
eine lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewaltstraftäter“ zur Ablehnung zu empfehlen. In der Debatte waren sich zwar alle
einig, dass sich die Gesellschaft besser vor rückfallgefährdeten extrem gefährlichen
Straftätern schützen müsse. Für die meisten waren aber die dazu im Vorjahr im Rahmen
der Strafrechtsrevision beschlossenen Mittel ausreichend und auch besser geeignet als
die von der Initiative verlangten. Im Nationalrat sprachen sich nur eine klare Mehrheit
der SVP, zwei Freisinnige und die beiden Vertreter der SD und der EDU dafür aus.
Vorangehend war ein Antrag von Rechsteiner (sp, SG) gescheitert, die Initiative von der
Rechtskommission eingehender auf ihre völkerrechtliche Zulässigkeit überprüfen zu
lassen. Dass die Initiative, welche für lebenslänglich Verwahrte eine periodische
Überprüfung der Verwahrungsgründe praktisch ausschliesst, nicht EMRK-konform ist,
war auch von Strafrechtlern moniert worden. Allerdings verstösst sie nicht gegen
zwingendes Völkerrecht (wie etwa Folterverbot, Sklavereiverbot), was gemäss neuer
Bundesverfassung automatisch zu einer Ungültigkeitserklärung führen würde.
Justizministerin Metzler vertrat bei der Begründung ihrer Ablehnung des Antrags
Rechsteiner die Ansicht, dass der Initiativtext eine völkerrechtskonforme Auslegung
zulassen würde. Der Ständerat plädierte mit einer Gegenstimme ebenfalls für die
Ablehnung der Initiative. 8

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 20.06.2003
HANS HIRTER

Protection des données et statistique

Der Nationalrat befasste sich in der Sommersession als Zweitrat mit dem
Datenschutzgesetz. Nachdem sich alle Fraktionen für Eintreten ausgesprochen hatten,
waren in der Detailberatung im wesentlichen zwei Fragen umstritten: die Anwendung
des Datenschutzes im Medienbereich und die Ausnahmeregelungen für den
Staatsschutz.

Die Kommissionsmehrheit des Nationalrats hatte eine für die Medien restriktivere
Lösung als der Ständerat beantragt, indem sie das Einsichtsrecht in Datensammlungen
von Medienschaffenden in der Regel bereits vor dem Zeitpunkt einer Publikation
gewähren wollte. Ausnahmen sollten nur erlaubt werden, wenn "dies zum Schutz der
freien Meinungsbildung des Publikums" notwendig sei. Namentlich die Linke, aber auch
Nationalräte bürgerlicher Parteien sahen in dieser Bestimmung eine Gefahr für die
Pressefreiheit: die Ausnahmeklausel sei derart schwammig, dass sie keine Gewähr
gegen die Behinderung von unliebsamen Recherchen bieten könne. Die mit einem
Ordnungsantrag zur Überarbeitung aufgeforderte Kommission präsentierte in der Folge
eine allseits akzeptierte Lösung. Danach können Medien und Medienschaffende die
Einsicht in ihre Datensammlungen einschränken, wenn die Daten Aufschluss über die
Informationsquellen oder Einblick in Entwürfe für eine Publikation geben sowie wenn
dadurch die freie Meinungsbildung des Publikums gefährdet würde. Medienschaffende
sind zudem auch nicht zur vollständigen Offenlegung verpflichtet, wenn die Datei
ausschliesslich als persönliches Arbeitsinstrument dient.

In der Frage der Ausnahmeregelung für die Dateien der Staatsschutzorgane wurde ein
Streichungsantrag Rechsteiner (sp, SG) abgelehnt. Dieser hatte vergeblich damit
argumentiert, dass es nicht angehe, Ausnahmen zu gestatten, bevor überhaupt in einem
Staatsschutzgesetz genau geregelt sei, welche Daten erhoben werden dürften. Die
Ratsmehrheit entschied sich – im Sinne einer auf fünf Jahre befristeten
Übergangslösung bis zum Inkrafttreten eines Staatsschutzgesetzes – für eine Fassung,
welche festlegt, dass das Datenschutzgesetz nicht auf personenbezogene
Datensammlungen angewendet wird, die zur Bekämpfung des Terrorismus, der
Spionage, des gewalttätigen Extremismus und des organisierten Verbrechens dienen.

AUTRE
DATE: 21.06.1991
HANS HIRTER
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Im Verfahrensbereich beschloss der Rat auf Antrag seiner Kommissionsmehrheit, die
von der Ständekammer gestrichene Klagelegitimation des Datenschutzbeauftragten
wieder einzuführen. Das ebenfalls von der Kommission beantragte Verbandsklagerecht
lehnte der Rat hingegen ab. 9

Droits fondamentaux

L'aggravation de la situation de la communauté noire en Afrique du Sud a posé une
nouvelle fois le problème de savoir quelle attitude devait prendre la Suisse face au
principe du respect des Droits de l'homme, bafoués dans cette partie du monde. Si les
Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Communauté européenne et l'ensemble des Etats
occidentaux ont tous décrété durant l'automne diverses sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud, la position du Conseil fédéral, elle, par contre, n'a pas changé d'un
iota. Si l'exécutif a condamné une fois de plus clairement «la ségrégation et la
discrimination raciales, ainsi que les violations des droits de l'homme les plus
fondamentaux partout où elles surviennent», il s'est contenté de réaffirmer que pour
lui «l'application de sanctions économiques et autres ne constituait pas une mesure
appropriée pour corriger une situation politique donnée». Le Conseil fédéral s'est
toutefois engagé à prendre des mesures pour éviter que le territoire suisse ne soit
utilisé pour contourner celles prises par des Etats tiers. Face à cette attitude
gouvernementale pour le moins prudente et l'isolement de la Suisse dans ce conflit, le
groupe socialiste et l'extrême-gauche, lors de la session d'hiver du Conseil national, ont
tous deux exigé du Conseil fédéral des mesures concrètes bien plus fermes. Ils ont été
soutenus en cela par la fraction indépendante-évangélique. Le socialiste saint-gallois P.
Rechsteiner a ainsi tenté de faire adopter sous forme de motion une pétition du
«Mouvement antiapartheid» demandant la prise de sanctions économiques. Par 84 voix
contre 41, celle-ci a été classée, le camp bourgeois ayant soutenu l'attitude du Conseil
fédéral. P. Aubert a rappelé à cette occasion que, pour le collège gouvernemental, la
solution à l'apartheid passait par une entente entre tous les partenaires concernés et
que la Suisse pourrait jouer là, en décidant de ne décréter aucune sanction, un rôle
extrêmement utile. La gauche quant à elle a adressé de vives critiques aux banques et
aux milieux économiques suisses, coupables, selon elle, de tirer profit des relations
entretenues par notre pays avec l'Etat africain. P. Rechsteiner (ps, SG) a aussi déposé
une initiative parlementaire (Iv.pa. 86.234) demandant un arrêté fédéral soumettant à la
règle du courant normal toute exportation de capitaux vers l'Afrique du Sud ainsi que le
commerce de l'or avec ce pays. 10

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 19.12.1986
ALEXANDRE LACHAT

Die Diskussion um die Strafmasse war von zwei gegensätzlichen Tendenzen geprägt.
Zum einen lancierte die schweizerische Sektion von Amnesty International eine
Kampagne zur vollständigen Abschaffung der Todesstrafe, die in der Schweiz heute
noch im Militärstrafrecht für Kriegszeiten vorgesehen ist. Diese Forderung wurde von
den Nationalräten Pini (fdp, TI) und Rechsteiner (sp, SG) übernommen und in der Form
einer parlamentarischen Initiative resp. einer Motion auf die Tagesordnung gesetzt.
Zum andern führten diverse Morde an Kindern durch rückfällig gewordene Triebtäter
zur Forderung nach strengeren Strafen. Der Neuenburger Ständerat Béguin (fdp, NE)
verlangte mit einer Motion, dass bei lebenslänglich verurteilten Triebtätern eine
vorzeitige Entlassung nur ausnahmsweise und unter genau definierten Voraussetzungen
möglich sein soll. 11

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.12.1989
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die parlamentarische Initiative Pini (fdp, TI) für eine
vollständige Abschaffung der im schweizerischen Militärstrafrecht noch für
Kriegszeiten vorgesehenen Todesstrafe. Von einer Motion Rechsteiner (sp, SG) wurde
der erste, mit dem Vorstoss Pini identische Teil ebenfalls überwiesen. Der zweite Teil
forderte zusätzlich auch noch die Kündigung von Auslieferungsverträgen mit Staaten,
welche die Todesstrafe kennen. Betroffen davon wären die vor 1981 ohne
Ausschlussklausel abgeschlossenen bilateralen Abkommen. Auf Antrag des Bundesrates
lehnte der Rat diesen Teil der Motion ab. Gemäss dem Vorsteher des EJPD besteht
praktisch keine Gefahr, dass die Schweiz aufgrund dieser wenigen
Auslieferungsverträge Personen ausliefern müsste, denen die Todesstrafe droht. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 05.10.1990
HANS HIRTER
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Sécurité intérieure

Die drei bürgerlichen Bundesratsparteien hatten anfangs März je eine eigene Motion
zur Schaffung eines Staatsschutzgesetzes eingereicht (FDP: Mo. 90.373; SVP: Mo.
90.383; CVP: Mo. 90.400). Obwohl der Bundesrat bereit war, diese Aufträge
entgegenzunehmen, konnte der Nationalrat noch nicht darüber entscheiden, da sie von
den beiden Sozialdemokraten Leuenberger (SO) und Rechsteiner (SG) sowie von den
Grünen bekämpft wurden und die Diskussion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werden musste. Der Ständerat seinerseits überwies eine von Onken (sp, TG) bekämpfte
Motion Rüesch (fdp, SG) für die Schaffung eines Staatsschutzgesetzes mit 22 zu 2
Stimmen. Bundespräsident Koller gab in der Wintersession bekannt, dass das EJPD
prioritär mit der Ausarbeitung eines Staatsschutzgesetzes befasst ist, welches die
notwendige präventive Polizeitätigkeit regeln soll. 13

MOTION
DATE: 22.06.1990
HANS HIRTER

Criminalité

Der Nationalrat beriet in der Frühjahrssession die vom Bundesrat im Herbst des
Vorjahres vorgeschlagenen Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Gegen den
Widerstand der Fraktionen LdU/EVP und GP sowie eines Teils der SP beschloss er mit
143 zu 34 Stimmen, darauf einzutreten. Dabei waren die Positionen unversöhnlich und
beide Seiten warfen dem Gegner vor, mit seiner Haltung der Fremdenfeindlichkeit in
der Bevölkerung Vorschub zu leisten: Für die Befürworter handelte es sich darum, die
Umgehung von Ausweisungsbeschlüssen zu erschweren, und die Kantone mit
Abwehrmitteln gegen illegal anwesende Kriminelle, welche dem Ruf aller Ausländer
schaden, auszurüsten. Die Gegner bezeichneten die Vorschläge als diskriminierende,
ausländerfeindliche Massnahmen, mit welchen die bürgerlichen Politiker von den
sozialen Problemen ablenken und sich den Beifall der Boulevardzeitung «Blick» holen
wollten. Während der eine Fraktionssprecher der SP (Rechsteiner, SG) die generelle
kontrollierte Drogenabgabe als Alternative propagierte, gab der zweite (Tschäppät, BE)
immerhin gewisse Missstände beim Vollzug des Ausländer- und des Asylrechts zu,
beurteilte aber die Zwangsmassnahmen als überrissen. Der Kritik, dass die
vorgeschlagenen Massnahmen nicht menschenrechtskonform seien, begegnete der
Bundesrat mit dem Verweis auf diverse Expertengutachten. In diesen wird
insbesondere festgehalten, dass es EMRK-konform ist, Ausländer ohne Aufenthaltsrecht
anders zu behandeln als solche mit geregeltem Status oder eigene Staatsangehörige.
In der Detailberatung beschloss der Rat mit Stichentscheid der Präsidentin, dass die
Vorbereitungs- resp. Ausschaffungshaft nicht von der kantonalen Verwaltung – mit
nachträglicher richterlicher Überprüfung –, sondern von Anfang an von einem Richter
anzuordnen ist. Die «Vorbereitungshaft» für Asylsuchende, die sich absichtlich nicht
an Rayonbeschränkungen halten, die unter mehreren Namen Gesuche einreichen oder
die Vorladungen mutwillig missachten, wurde gemäss Antrag des Bundesrates auf
höchstens drei Monate festgesetzt. Die maximale Dauer der Ausschaffungshaft für
Personen, welche sich einer Ausschaffungsanordnung offensichtlich entziehen wollen,
reduzierte der Nationalrat von neun auf drei Monate, mit der Möglichkeit einer
richterlichen Verlängerung um weitere drei Monate. Die ebenfalls sehr umstrittene
neue Bestimmung, wonch die Behörden mit richterlicher Erlaubnis in Wohnungen oder
Räumen von Dritten nach untergetauchten abgewiesenen Asylbewerbern und deren
Ausweispapieren suchen dürfen, wurde entschärft: die Suche nach Ausweisen allein
legitimiert keine Hausdurchsuchung. Ein von Vertretern der FP vorgebrachter Antrag,
dass die Kantone die neuen Massnahmen zwingend anwenden müssen, wurde deutlich
abgelehnt. Die Zustimmung zu den Zwangsmassnahmen erlaubte die Streichung der
bisher im Ausländergesetz verankerten Möglichkeit der maximal zweijährigen
Internierung von Auszuschaffenden. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.03.1994
HANS HIRTER

In der Kampagne zur Volksabstimmung tauchten kaum neue Argumente auf. Für die
Befürworter handelte es sich um notwendige Massnahmen zur besseren Durchsetzung
des Vollzugs der pro Jahr rund 20'000 Ausweisungsbeschlüsse und gegen den
Missbrauch des Asylrechts durch Kleinkriminelle. Für die Gegner stellten die
Zwangsmassnahmen eine Diskriminierung von Ausländern und ein untaugliches Mittel
zur Bekämpfung des Drogenhandels dar; in der Westschweiz wurde in diesem
Zusammenhang betont, dass es nicht angehe, wegen der zu liberalen Zürcher
Drogenpolitik nationales Ausnahmerecht einzuführen. Die Auseinandersetzung wurde,
zumindest am Anfang, von den Gegnern zum Teil sehr emotional und gehässig geführt.
So warfen sie der Parlamentsmehrheit und dem Bundesrat vor, mit den Massnahmen
den Rassismus zu fördern und, nach dem Vorbild der faschistischen Diktatoren Hitler

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.12.1994
HANS HIRTER
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und Mussolini, die Disziplinierung und Ausschaltung unbequemer Menschen
anzustreben. SP-Nationalrat Rechsteiner (SG) sprach im Pressedienst seiner Partei von
einem «braunen Blick-Gesetz». Zu der von der SP und den Hilfswerken befürchteten
Stimmungsmache gegen Ausländer kam es hingegen nicht; sowohl die SD als auch die FP
traten praktisch nicht in Erscheinung. Alle Parteien ausser der SP, der GP und der PdA
empfahlen die Ja-Parole; nur in Genf, wo auch namhafte Juristen heftige Kritik an den
neuen Massnahmen übten, kam es – bei der LP – zu einer abweichenden Parole einer
Kantonalsektion. Gegen die Massnahmen sprach sich auch die katholische
Bischofskonferenz aus, welche befürchtete, dass damit das Misstrauen gegen Ausländer
geschürt würde; die Leitung der evangelischen Kirche verzichtete dagegen auf eine
Stellungnahme.

In der Volksabstimmung vom 4. Dezember stimmten knapp 73 Prozent für die
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Am deutlichsten fiel das Ja in der
Nordostschweiz (inkl. Zürich) aus. In den ländlichen Gebieten der Innerschweiz und in
der Westschweiz war die Skepsis grösser; am knappsten war die Zustimmung in Genf
(52.3 Prozent), wo sich mit Ausnahme der FDP alle Parteien für ein Nein eingesetzt
hatten.

Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
Abstimmung vom 4. Dezember 1994

Beteiligung: 43.8%
Ja: 1'435'040 (72.9%)
Nein: 533'297 (27.1%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, LP (1*), FP, LdU, EVP, SD, Lega, EDU; Vorort, SGV,
Angestelltenverbände.
– Nein: SP, GP, PdA; SGB, CNG, Caritas, HEKS und andere Hilfswerke.
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse über das Stimmverhalten ergab, dass die Sympathisanten der drei
bürgerlichen Bundesratsparteien sehr deutlich zugestimmt hatten, während sich bei
der Anhängerschaft der SP die Ja- und Nein-Stimmen die Waage hielten. Sämtliche
soziale Gruppen sprachen sich für die Zwangsmassnahmen aus; bei Frauen, jüngeren
Stimmberechtigten und Bewohnern von städtischen Agglomerationen fiel diese
Unterstützung aber unterdurchschnittlich aus. 15

In Zürich fand vor dem Bezirksgericht der Prozess im bisher grössten Fall von
Korruption in der Schweiz statt. Der frühere Leiter der Abteilung Wirtschaftswesen der
Kantonsverwaltung (u.a. zuständig für die Bewilligung von Restaurants etc.), Raphael
Huber, wurde wegen passiver Bestechung (Annahme von Bestechungsgeldern) im
Umfang von CHF 2.4 Mio angeklagt. Im Abwesenheitsverfahren verurteilte ihn das
Gericht zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren, einer Busse von CHF 200'000 und zur
Ablieferung der nachgewiesenen Deliktsumme von CHF 1.38 Mio. Diverse Besitzer von
Gastronomiebetrieben wurden wegen aktiver Bestechung mit Gefängnisstrafen bis zu 15
Monaten bedingt, kombiniert mit Bussen bis zu CHF 40'000 und mit der Einziehung von
erlangten Vermögensvorteilen bestraft. Das EJPD setzte – als Konsequenz aus einer im
Vorjahr als Postulat überwiesenen Motion Rechsteiner (sp, SG) – eine Arbeitsgruppe
ein, welche einen Bericht über das Ausmass der Korruption in der Schweiz anfertigen
soll. 16

POSTULAT
DATE: 03.10.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissene Motion Schüle
(fdp, SH) für eine Ausweitung des Korruptionsbegriffs im Strafrecht (u.a. Einbezug der
Bestechung ausländischer Beamter) und für härtere Sanktionen. Diesen Einbezug der
Bestechung ausländischer Beamter fordert auch eine am 17. Dezember von der Schweiz
und 32 weiteren Staaten unterzeichnete OECD-Konvention. Da der Bundesrat das EJPD
aufgrund eines 1996 veröffentlichten Expertenberichts bereits mit der Ausarbeitung
entsprechender Gesetzestexte beauftragt hatte, lehnte es der Nationalrat ab, auch
selbst noch legislatorisch tätig zu werden, wie dies Rechsteiner (sp, SG) mit einer
parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 96.414) verlangt hatte. 17

MOTION
DATE: 31.12.1997
HANS HIRTER
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Institutions et droits populaires

Droits populaires

Ein Vorschlag, wie vermieden werden könnte, dass vom Parlament beschlossene grosse
Rüstungsgeschäfte und Bauprojekte mit rückwirkenden Volksinitiativen bekämpft
werden, kam vom Staatsrechtler Kölz und wurde auf politischer Ebene von Nationalrat
Rechsteiner (sp, SG) in Form einer parlamentarischen Initiative aufgenommen. Diese
verlangt, dass die Bundesversammlung auch Verwaltungsakte von ausserordentlicher
Tragweite in der Form eines allgemeinverbindlichen – und damit dem fakultativen
Referendum unterstellten – Bundesbeschlusses fassen kann. Gemäss Kölz hatte die
anlässlich der Verfassungstotalrevision von 1874 eingeführte Rechtsform des
allgemeinverbindlichen Bundesbeschlusses ursprünglich die Bedeutung eines
Verwaltungsreferendums für wichtige Entscheide. Sie war dann aber 1962 im Rahmen
einer Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes restriktiver gefasst worden, indem ihre
Anwendung auf zeitlich befristete gesetzgeberische Entscheide beschränkt wurde. 18

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.05.1992
HANS HIRTER

Elections

Elections fédérales

Der Ständeratswahlkampf im Kanton St. Gallen wurde von einer Kampagne der
Weltwoche gegen Karin Keller-Sutter (fdp) mitgeprägt. Der FDP-Regierungsrätin wurde
im Rahmen eines Asylverfahrens Amtsmissbrauch, Begünstigung und Verletzung der
Gewaltentrennung vorgeworfen. Die fast hundertjährige Aufteilung der Ständeratssitze
zwischen der FDP und der CVP – mit einem vierjährigen Intermezzo zwischen 1971 und
1975, als die SP der FDP den Sitz wegschnappte – wurde von der SVP und der SP
angegriffen. Neben Keller-Sutter, die als Nachfolgerin der zurückgetretenen Erika
Forster (fdp) antrat, wollte dies der Bisherige Eugen David für die CVP verhindern. Die
SP trat mit dem langjährigen Nationalrat und Präsidenten des Gewerkschaftsbundes
Paul Rechsteiner an und die SVP schickte ihren Parteipräsidenten Toni Brunner nach
2003 erneut ins Rennen. Darüber hinaus kandidierte Yvonne Gilli (GP) um einen Sitz im
Ständerat. Ursprünglich bewarb sich zusätzlich noch ein BDP-Politiker für das Amt, der
seine Kandidatur hingegen wegen Verdachts strafbarer Handlungen im September
wieder zurückzog. 

Die von der Weltwoche angezettelte Kampagne vermochte der weit über ihre
Parteigrenzen beliebten Keller-Sutter scheinbar nichts anzuhaben. Sie schaffte das
absolute Mehr gleich im ersten Umgang und konnte mit 101'181 Stimmen den Sitz der
FDP verteidigen. Die Stimmenzahlen für die restlichen Kandidaten verhiessen Spannung
für den wie bereits 2007 nötigen zweiten Wahlgang. Brunner (56'347) lag vor David
(47'774) und Rechsteiner (44'348). Gilli (24'183) lag abgeschlagen zurück und trat für den
zweiten Umgang nicht mehr an. Auch David zog sich enttäuscht zurück, worauf die CVP
entschied, Michael Hüppi als Ersatzkandidaten ins Rennen um den zweiten St. Galler
Ständeratssitz zu schicken. Die Grünen und die GLP unterstützten in der Folge
Rechsteiner, während die BDP und die FDP eine Empfehlung für Hüppi abgaben. Das
Gewerbe sprach sich für Brunner aus, dem mit dem zweitbesten Resultat aus dem
ersten Wahlgang und der wählerstärksten Partei im Rücken die besten Chancen
eingeräumt wurden. Überraschend gewann dann jedoch der seit 1986 im Nationalrat
sitzende Rechsteiner (54'616) die Wahl knapp vor dem Favoriten Brunner (53'308).
Scheinbar hatten zahlreiche Mittewähler im zweiten Umgang dem SP-Vertreter ihre
Stimme gegeben. Rechsteiner machte vor allem in den Städten viele Stimmen. Ihren
traditionellen Sitz verloren hatte damit die CVP, die es nicht schaffte, den relativ
unbekannten Hüppi in der kurzen Zeit bekannter zu machen. Die SP hatte bisher erst
zwei Mal (1911-1919 und 1971-1975) den St. Galler Ständeratssitz besetzen können. Die
Wahlbeteiligung lag mit 47,8% im zweiten Wahlgang noch rund einen Prozentpunkt
höher als im ersten. 19

ÉLECTIONS
DATE: 27.11.2011
MARC BÜHLMANN
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Elections complémentaires pour le Conseil des Etats

Die in fünf Kantonen durchgeführten Erneuerungswahlen für den Ständerat brachten
keine Veränderung der parteipolitischen Zusammensetzung der kleinen Kammer. In
Glarus, Graubünden und Nidwalden wurden die bisherigen Amtsinhaber oppositionslos
für weitere vier Jahre bestätigt. 

Umstritten war dagegen die Nachfolge des Obwaldner Ständerates Willy Hophan (cvp),
der infolge einer Affäre (der Obwaldner Steuerverwaltung wurden von den eidg.
Steuerbehörden mangelhafte Einschätzungsverfahren sowie ungesetzliche
Steuervergünstigungen vorgeworfen, welche zu Steuerausfällen von gegen 22 Mio Fr.
führten und den Bund zu aufsichtsrechtlichen Massnahmen veranlassten) um die ihm
als Finanzdirektor unterstellte kantonale Steuerverwaltung auf eine erneute Kandidatur
verzichtete. Mit ihrem Parteipräsidenten Niklaus Küchler konnte die CVP-Obwalden das
Ständeratsmandat zwar halten, doch unterlag der freisinnige Kampfkandidat an der
Landsgemeinde nur sehr knapp. 

Im Kanton Zug vermochte der Angriff von SP und Sozialistisch-Grüner Alternative auf
die bürgerliche Vertretung im Ständerat das Wahlgeschehen zu beleben, hatte aber
keinen Erfolg: Die Nachfolge des zurückgetretenen Othmar Andermatt (fdp) trat der
freisinnige Regierungsrat Andreas Iten an; Markus Kündig (cvp) wurde in seinem Amt
bestätigt.

Als neuer Vertreter des Kantons Jura zog Michel Flückiger (fdp) in den Ständerat; er
rückte für seinen in die Kantonsregierung gewählten Parteikollegen Gaston Brahier
nach. 

Personelle Veränderungen ergaben sich auch im Nationalrat. Paul Rechsteiner (sp, SG)
und Lukas Fierz (gp, BE) ersetzten Hans Rohrer (sp, SG) bzw. Leni Robert (gp, BE), die
nach ihrer Wahl in die Kantonsregierung ihr NR-Mandat zur Verfügung stellten. Für den
verstorbenen Hans Frei (cvp, TG) rückte Margrit Camenzind als erste Thurgauerin in den
NR nach. Der in den BR gewählte Flavio Cotti wurde durch Giovanni Baggi (cvp, TI)
ersetzt. Im Kanton Al, der seinen einzigen NR nach dem Majorzsystem bestellt, musste
dagegen eine Ersatzwahl für den neu in den BR gewählten Arnold Koller (cvp)
durchgeführt werden. In einer Kampfwahl wurde der von der «Gruppe für
Innerrhoden» aufgestellte Rolf Engler gewählt, der sich der CVP-Fraktion anschloss. 20

ÉLECTIONS
DATE: 16.03.1986
KATRIN HOLENSTEIN

Politique étrangère

Relations avec l'UE

Une motion Rechsteiner (ps, SG), qui charge le Conseil fédéral, lors des négociations
futures d'adhésion de la Suisse à l'UE, de partir du principe que la Suisse ne doit pas
participer à des alliances militaires, a été transmise comme postulat par la chambre
basse. 21

MOTION
DATE: 27.04.1993
ANDRÉ MACH

Lors de son examen par les chambres, les débats se sont presque exclusivement
concentrés sur la question, plutôt technique, de savoir si la reconduction de l’accord
sur la libre circulation des personnes (projet 1), d’une part, et son extension à la
Roumanie et à la Bulgarie (projet 2), d’autre part, constituaient deux questions
indépendantes l’une de l’autre ou un seul et même sujet. Au Conseil des Etats, le
contenu du projet n’a pas été contesté. Estimant que les deux arrêtés relevaient d’une
seule et même question, la majorité de la commission s’est prononcée, contrairement à
la proposition du Conseil fédéral, en faveur d'un seul arrêté fédéral (c’est-à-dire
intégrer l’arrêté fédéral concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des
personnes à la Bulgarie et à la Roumanie à l’arrêté fédéral concernant la reconduction
de l’accord sur la libre circulation des personnes). En rapport avec les tensions entre la
Suisse et l’UE sur la question de la fiscalité cantonale, une minorité Reimann (udc, AG) a
proposé de n’entrer en matière que sur la reconduction de l’accord sur la libre
circulation des personnes et de renvoyer au Conseil fédéral le projet portant sur son
extension à la Bulgarie et à la Roumanie, avec mandat d'en suspendre l'examen jusqu'à
ce que l'UE établisse une déclaration à caractère obligatoire aux termes de laquelle elle
ne mettra plus en cause le système fiscal suisse. Le rapporteur de la commission, Dick
Marty (prd, TI), a déclaré que faire cela reviendrait à tromper les citoyens en leur faisant

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.06.2008
ELIE BURGOS
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croire qu’ils ont le choix d’accepter la reconduction de la libre circulation et de rejeter
son extension. Selon le député tessinois, une libre circulation à la carte n’existe tout
simplement pas. D’autres orateurs se sont également opposés à une séparation des
deux objets, estimant que cela reviendrait à proposer au peuple un vote factice. Urs
Schwaller (pdc, FR) a notamment déclaré que la libre circulation des personnes devait
être considérée comme un dossier unique, sous peine de violer le principe de non-
discrimination entre les Etats de l’UE. Déclarant qu’il serait antidémocratique de ne pas
permettre au peuple de se prononcer séparément sur chacun des deux objets,
Maximilian Reimann (udc, AG) a justifié son rejet de la solution consistant à lier les deux
objets. Réunies lors de ce débat, les deux conseillères fédérales Eveline Widmer-
Schlumpf et Micheline Calmy-Rey ont expliqué que le Conseil fédéral avait voulu
souligner le rapport entre la reconduction et l’extension de la libre circulation en
présentant un seul message pour les deux arrêtés fédéraux. Elles ont averti qu’un refus
de la reconduction pour une durée indéterminée aurait pour effet, après six mois,
l’application automatique de la « clause guillotine », qui entraînerait la dénonciation
des six autres accords bilatéraux avec l’UE. Elles ont également ajouté que même si un
non à l’extension de la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie n’aurait pas de
conséquences automatiques, il est plus que probable que l’UE n’accepterait pas que la
Suisse discrimine deux de ses membres, et la Suisse devrait affronter de pénibles
négociations avec l’UE. Le plénum a finalement suivi la proposition de la majorité de la
commission et a lié les deux projets. Au vote sur l’ensemble, l’arrêté fédéral a été
adopté par 34 voix contre 3.

Au Conseil national, une minorité de la commission, emmenée par Luzi Stamm (udc,
AG) et soutenue par des membres du groupe UDC, a proposé de ne pas entrer en
matière. En ce qui concerne la fusion des deux arrêtés fédéraux, la majorité de la
commission, soutenue par les groupes UDC et radical-libéral, a proposé de suivre le
Conseil fédéral et de voter sur deux arrêtés fédéraux séparés, alors qu’une minorité
Mario Fehr (ps, ZH), soutenue par le groupe socialiste et par une grande majorité des
Verts et du groupe démocrate-chrétien, a proposé de suivre la décision de la chambre
haute. Rappelant les problèmes que connaît l’Italie avec les Roms émigrés illégalement
de Roumanie et les risques d’une autre extension à d’éventuels nouveaux membres de
l’UE comme la Turquie, la Serbie ou le Kosovo, Luzi Stamm (udc, AG) a défendu sa
proposition de non-entrée en matière. Lui reprochant des propos purement
démagogiques dans la mesure où la libre circulation des personnes ne s’appliquait pas
aux immigrants illégaux, Kathy Riklin (pdc, ZH) s’est opposée aux arguments avancés par
le député argovien. Le plénum a finalement décidé d’entrer en matière sur le projet par
138 voix contre 53 (UDC uniquement), rejetant d’ailleurs cinq propositions de renvoi de
minorités issues du groupe UDC. Ces dernières souhaitaient poser plusieurs conditions
au projet : que l’UE garantisse le respect de la souveraineté fiscale de la Suisse ; que
l’UE négocie une clause de sauvegarde pour ces deux pays ; que le projet soit lié au
paiement de la contribution versée au titre de la cohésion pour la Roumanie et la
Bulgarie ; que le Conseil fédéral présente un rapport sur les conséquences d'une
extension de l'accord à d’éventuels nouveaux membres de l'UE ; que le Conseil fédéral
négocie une réglementation plus efficace concernant la réadmission des ressortissants
bulgares et roumains frappés d’une décision de renvoi. Lors de la discussion par
articles, les députés ont décidé, par 101 voix contre 82 et contrairement au Conseil des
Etats, de suivre la majorité de la commission et de ne pas intégrer l’arrêté fédéral
concernant l’extension à celui concernant la reconduction de la libre circulation. Ils ont
également adopté, par 105 voix contre 70, une proposition du président de l’USS Paul
Rechsteiner (ps, SG) qui demandait au Conseil fédéral de soumettre, sept ans après la
reconduction de l’accord sur la libre circulation, un rapport sur les effets de cet accord
et un arrêté fédéral, sujet au référendum, sur la reconduction ou la dénonciation dudit
accord. Les propositions du groupe UDC visant à soumettre les arrêtés fédéraux
correspondants au référendum obligatoire, ont toutefois été rejetées. Au vote sur
l’ensemble, les deux arrêtés fédéraux ont été adoptés par 175 voix contre 10 (projet 1) et
par 134 voix contre 45 (projet 2).

Au Conseil des Etats, lors de la procédure d’élimination des divergences, la majorité de
la commission a proposé de maintenir sa décision de présenter un seul et unique
projet. Face à elle, une minorité Briner (prd, SH) a proposé de suivre la décision du
Conseil national et de présenter deux projets distincts. Le conseil a finalement décidé,
par 27 voix contre 16, de maintenir sa décision. Il a maintenu également l’autre
divergence d’avec le Conseil national en rejetant sans en débattre la proposition
Rechsteiner.

Au Conseil national, la majorité de la commission a également proposé de maintenir sa
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décision de la première lecture (projet en deux parties distinctes). Face à elle, une
minorité emmenée par Kathy Riklin (pdc, ZH) a proposé de se rallier à la décision du
Conseil des Etats. Le plénum a toutefois suivi la proposition de la majorité par 106 voix
contre 86. Par 124 voix contre 61, il a également maintenu la proposition Rechsteiner.

En troisième et dernière lecture, les deux conseils ont campé sur leur positions
respectives, tant sur la question de la fusion des deux projets (le Conseil des Etats par
25 voix contre 16 et le Conseil national par 101 voix contre 86) que sur celle du
référendum après sept ans (tacitement et par 116 voix contre 66, respectivement).

La conférence de conciliation a proposé de suivre le Conseil des Etats et de ne
proposer qu’un seul projet. Au niveau la deuxième divergence, la conférence a
également retenu pour l’essentiel la décision de la chambre haute : elle a proposé de
biffer la possibilité d’organiser une votation sur la reconduction de la libre circulation
au bout de sept ans, mais de charger le gouvernement de présenter, au plus tard avant
le prochain élargissement de l'UE, un rapport sur les effets de la reconduction des
accords bilatéraux et, au besoin, une série de propositions visant à améliorer les
mesures d'accompagnement contre la sous-enchère salariale et sociale. Ces
propositions ont été adoptées par 32 voix contre 6 par le Conseil des Etats et par 119
voix contre 58 par le Conseil national. Au vote final, le projet a été adopté par 35 voix
contre 2 au Conseil des Etats et par 143 voix contre 40 au Conseil national, les deux
tiers environ de l’UDC s’y opposant. 22

Relations avec des organisations internationales

L'initiative parlementaire (Iv.pa. 86.234) Rechsteiner (ps, SG), rejetée à l'appel nominal
par le Conseil national, a relancé le débat sur la nécessité de sanctions économiques à
l'égard de l'Afrique du Sud. Le texte en lui-même ne désirait pas de telles mesures
mais demandait que l'on appliquât aux exportations de capitaux et au commerce de l'or
avec ce pays la règle du courant normal. Celle-ci préconise un gel des échanges
économiques au niveau atteint avant l'éclatement d'un conflit ou d'une prise de
sanctions. Selon la majorité de la commission de la chambre basse, l'application du
courant normal est inutile puis-que les engagements des banques suisses en Afrique du
Sud n'atteignent pas la limite imposée par les normes de plafonnement déjà en vigueur.
Par contre, il est important que la Suisse ne puisse pas servir à détourner les sanctions
prises en la matière par d'autres Etats. Si tous les partis ont condamné l'apartheid, le
PDC, le PLS et le PRD se sont prononcés contre toute sanction alors que le PS, l'AdI et le
PES en ont soutenu l'idée. Dans sa position officielle, le gouvernement a rejeté de telles
sanctions et maintenu la condamnation de la discrimination raciale, l'accroissement de
l'aide à la formation des populations noires ainsi que le dialogue avec toutes les parties
concernées. Néanmoins, René Felber a souligné que cette position pourrait être revue
s'il n'y avait pas davantage de «signes positifs» au sujet de l'intégration des Noirs. Voir
aussi sur ce sujet l'interpellation (Ip. 87.918) Rechsteiner. 23

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 10.03.1988
BRIGITTE CARETTI

Politique du développement

Le Conseil national a transmis le postulat Rechsteiner (ps, SG) qui invite le Conseil
fédéral à étudier systématiquement l'impact des mesures de politique étrangère et de
politique économique extérieure sur le développement; chaque message, du Conseil
fédéral concernant ce sujet devra comporter un chapitre consacré à l'avis du
gouvernement à cet égard. 24

POSTULAT
DATE: 21.06.1991
ANDRÉ MACH
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Politique économique extérieure

Le bilan intermédiaire de la campagne «Pas un sou pour l'apartheid», visant à
boycotter les établissements bancaires helvétiques commerçant avec l'Afrique du
Sud, a fait apparaître que 6'037 personnes s'étaient engagées soit à solder leur compte
soit à ne pas en ouvrir. Par ailleurs, le mouvement anti-apartheid suisse a exigé – ainsi
que l'initiative parlementaire (Iv.pa. 89.233) Rechsteiner (ps, SG) – qu'aucun
financement ne soit plus ni accordé ni reconduit avec cet Etat et que le
rééchelonnement de sa dette soit subordonné à certaines conditions, dont l'abolition
des lois ségrégationnistes. 25

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.07.1989
BRIGITTE CARETTI

Le Conseil national refusa de donner suite à l'initiative parlementaire du député
Rechsteiner (ps, SG), qui demandait d'interdire l'octroi de nouveaux crédits ou prêts
tant à la nation qu'à des entreprises sud-africaines, l'importation de certains métaux et
produits agricoles ainsi que l'exportation d'armes. Ce texte suscita l'habituelle
confrontation sur le sujet entre, d'un côté, les groupes des partis bourgeois — qui
rejetaient l'initiative — et, de l'autre, les fractions socialiste et écologiste, qui la
soutenaient. Ces dernières avancèrent les arguments de l'insuffisance des progrès
réalisés en Afrique du Sud et de l'incertitude régnant quant à la poursuite du processus
démocratique. Pour ses adversaires, en revanche, ce dernier est suffisamment bien
ancré et ne doit pas être pénalisé par une condamnation qui interviendrait à contre-
temps et toucherait, en premier lieu, les populations directement menacées par
l'apartheid. 26

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.09.1990
BRIGITTE CARETTI

Armée

Organisation militaire

Certains parlementaires aimeraient réformer le droit pénal militaire. Si le conseiller
national Spielmann (pdt, GE) a déposé une initiative parlementaire demandant la
suppression de la justice militaire en temps de paix, les députés Pini (prd, TI) — par le
biais d'une initiative parlementaire — et Rechsteiner (ps, SG) — par celui d'une motion
— ont exigé l'abolition de la peine capitale telle qu'elle est prévue par certains articles
du code pénal militaire et ce en vertu d'une conformité avec le droit civil. Signalons
cependant que la réforme du code pénal militaire est liée à celle du code pénal suisse,
actuellement en cours. 27

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.11.1989
BRIGITTE CARETTI

A ces décisions s'opposèrent le lancement et l'aboutissement de l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit! L'armée doit aussi se soumettre à la législation sur la
protection de l'environnement». Initiée par l'ARNA en juin, soutenue par les socialistes,
les écologistes, les indépendants et les évangéliques, elle fut déposée en décembre,
munie de 120'983 signatures. Elle demande principalement l'interdiction de toute
nouvelle construction de places d'armes en Suisse, avec un effet rétroactif au 1er avril
1990, ce qui entraînerait l'interdiction de l'édification de la seconde étape de la
caserne de Gossau. Ce problème refera donc à plusieurs titres surface devant les
Chambres car, bien qu'une première motion du député Rechsteiner (ps, SG) (Mo.
89.829) demandant la renonciation à la première phase de l'élévation de la place
d'armes eût été rejetée par le Conseil national, une seconde motion du même homme,
plus radicale puisqu'exigeant un moratoire total d'au moins cinq ans pour les achats, les
constructions et les acquisitions de terrains à des fins militaires, est toujours
pendante. 28

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 27.06.1990
BRIGITTE CARETTI
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Armement

La grande chambre a décidé de ne pas donner suite à deux initiatives parlementaires
concernant l'acquisition d'armement. La première, émanant du député Hubacher (ps,
BS), entendait soumettre au référendum facultatif toutes les décisions du parlement en
matière d'achat de matériel de guerre, de constructions militaires ou de places
d'armes. La seconde, du conseiller national Rechsteiner (ps, SG) (Iv.pa. 90.234),
prévoyait un moratoire de cinq ans sur les mêmes sujets. L'opinion majoritaire, lors des
débats, fut, concernant le premier texte, que le peuple avait déjà refusé une initiative
populaire de même teneur en 1987, qu'il était illogique de n'astreindre qu'un seul
secteur des dépenses fédérales au référendum, que la part des dépenses militaires
dans le budget de la Confédération ne cessait de diminuer et que la cohérence globale
de l'armée serait menacée. Pour le second texte, il fut particulièrement argué qu'une
telle mesure porterait atteinte au concept Armée 95 et que l'armée devait pouvoir être
constamment modernisée et adaptée aux circonstances afin de garantir son
efficacité. 29

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Economie

Politique économique

Droit des sociétés

Die SP unternahm einen Versuch, die „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern auch mit
den Mitteln des Steuerrechts zu bekämpfen. Eine von Paul Rechsteiner (SG)
eingereichte entsprechende Motion fand jedoch ausserhalb der Linken keine
Unterstützung und wurde im Nationalrat mit 102 zu 66 Stimmen abgelehnt. Konkret
hatte sie verlangt, die Lohnkosten einer Firma für Gehälter und Entschädigungen, die 1
Mio Fr. pro Jahr und Person übersteigen, nicht mehr als geschäftlichen Aufwand zu
verbuchen, sondern direkt den steuerbaren Gewinnen zuzuordnen. 30

MOTION
DATE: 08.12.2008
HANS HIRTER

Crédit et monnaie

Banques

Der Nationalrat verabschiedete den Bundesbeschluss in der Herbstsession ohne
Gegenstimme. Von allen Fraktionen wurde die Notwendigkeit einer lückenlosen
Aufklärung der Vergangenheit betont. Eine solche liege – namentlich nach den zum Teil
sehr undifferenzierten Anschuldigungen aus den USA und Grossbritannien – sowohl im
Interesse des Landes als auch der Banken und der übrigen Wirtschaft. Während
Rechsteiner (SG) als Sprecher der SP–Fraktion den Druck aus dem Ausland vorbehaltlos
begrüsste, machte der Sprecher der FDP (Suter, BE), darauf aufmerksam, dass dahinter
auch ganz konkrete Wirtschaftsinteressen des New Yorker bzw. Londoner Finanzplatzes
gegen die im Rahmen der Globalisierung verstärkte Konkurrenz aus der Schweiz stecken
dürften. Diese Kontroverse tauchte auch in den Fraktionserklärungen vor der
Schlussabstimmung noch einmal auf, als Rechsteiner diesen Beschluss als Startpunkt
für eine Debatte über den aktuellen Finanzplatz Schweiz bezeichnete. Dieser Verweis
der SP auf Gegenwartsprobleme wurde – mit Hinweis auf den Streit um die Vermögen
des philippinischen Ex–Staatschefs Marcos und des zairischen Präsidenten Mobutu –
übrigens auch in der Eintretensdebatte im Ständerat von Plattner (sp, BS) und den CVP-
Vertretern Schmid (AI) und Frick (SZ) gemacht. Nationalrat Ziegler (sp, GE) reichte
unmittelbar nach der Debatte eine Motion für die Aufhebung der staatlich
sanktionierten Verschwiegenheitspflicht der Bankangestellten (sogenanntes
Bankgeheimnis) ein. 31

AUTRE
DATE: 13.12.1996
HANS HIRTER

Noch vor dem Sturz des zairischen Präsidenten Mobutu stellten Vertreter der Rebellen
ein Gesuch um die Einfrierung seiner allfällig in der Schweiz vorhandenen Bankkonten
und anderen Vermögenswerten. In einem ersten Entscheid am 16. April trat der
Bundesrat nicht auf die Forderung ein, da Mobutu noch im Amt war. Nach Mobutus
Sturz reichte ein regionaler Staatsanwalt aus Zaire (neu Kongo) als provisorischer
Vertreter der neuen Regierung ein summarisches Gesuch um Rechtshilfe ein. Gestützt
auf den aussenpolitischen Ausnahmeartikel der Bundesverfassung (Art. 102.8 BV)
verfügte die Schweiz am 17. Mai als weltweit erstes Land eine Sperre über Konten und
andere Vermögenswerte Mobutus und seiner Familienangehörigen. Bereits vorher

MOTION
DATE: 20.09.1997
HANS HIRTER
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hatte der Bundesrat die Banken verpflichtet, der Bankenkommission Konten von
Mobutu und seinen Familienangehörigen zu melden. Ein Rekurs Mobutus gegen diese
Massnahme wurde vom Bundesgericht abgewiesen. Insgesamt kamen bei sechs Banken
Vermögenswerte im Gesamtbetrag von CHF 4.8 Mio. zum Vorschein. Später reichte die
neue Regierung der Republik Kongo ein zweites Rechtshilfegesuch ein, das auch die
Blockierung von Vermögenswerten von Mitarbeitern des gestürzten Diktators verlangte.
Mit der Begründung, es sei zu allgemein gehalten, gab ihm der Bundesrat keine Folge,
worauf zumindest für Mobutu die verlangten Präzisierungen nachgereicht wurden.
Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) zweifelte allerdings an der Tauglichkeit dieser Such–
und Sperremassnahmen und verlangte neue gesetzliche Bestimmungen. Da seine
Motion von Sandoz (lp, VD) bekämpft wurde, verschob der Rat ihre Behandlung. 32

Am 18. März debattierte der Nationalrat über die nachrichtenlosen Guthaben. Anlass
dazu bot eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen. Mit einem vom Nationalrat
überwiesenen Postulat verlangte die Freisinnige Nabholz (ZH) gesetzgeberische
Massnahmen, um in Zukunft zu verhindern, dass nachrichtenlose Konten während
Jahrzehnten bei den Banken bleiben. Gemäss Nabholz könnte nach dem Beispiel
anderer Länder nach einer bestimmten Frist eine Übergabe der Vermögen und der
dazugehörenden Akten an den Staat vorgeschrieben werden. Ansprüche wären dann
nicht mehr an die Banken, sondern an den Staat zu richten. Die zuständige Bundesstelle
hätte nach Berechtigten zu suchen, und nach einer festgelegten Zeitspanne würden die
nicht eingeforderten Vermögen an den Staat fallen. Der Ständerat überwies ebenfalls in
der Frühlingssession eine Motion Plattner (Mo. 96.3610) (sp, BS) mit ähnlichem Inhalt
wie das Postulat Nabholz (Po. 96.3574), welche dann auch im Nationalrat Zustimmung
fand. Der Unterschied zum Postulat Nabholz besteht darin, dass erstens die Motion
nicht nur Bankeinlagen, sondern auch bei anderen Treuhändern deponierte Vermögen
betrifft, und zweitens diese nicht an eine Bundesstelle abgeliefert, sondern dort nur
gemeldet werden sollen. Etwas weniger weit ging Rechsteiner (sp, SG), der mit einer von
beiden Räten überwiesenen Motion lediglich eine Meldepflicht für während einer
längeren Zeit nachrichtenlos gebliebene Guthaben einführen wollte, ohne den Staat
aber zu Nachforschungen zu verpflichten. Bundesrat Villiger kündigte im Herbst vor
dem Ständerat an, dass der Bundesrat das EJPD beauftragt habe, eine Gesetzesvorlage
zu erarbeiten. In einer später eingereichten und in der Herbstsession vom Nationalrat
überwiesenen Motion forderte Rechsteiner den Bundesrat in allgemeiner Form auf,
neue Rechtsgrundlagen für die Behandlung nachrichtenloser Vermögenswerte
vorzuschlagen. 33

MOTION
DATE: 09.12.1997
HANS HIRTER

Finances publiques

Impôts directs

Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) verlangte mit einer Motion die Steuerbefreiung des
Existenzminimums. Insbesondere wirke sich die Besteuerung dort stossend aus, wo das
Existenzminimum ausschliesslich durch staatliche Leistungen garantiert wird (IV oder
AHV zuzüglich Ergänzungsleistungen). Auf Antrag des Bundesrates überwies der
Nationalrat den Vorstoss als Postulat. 34

MOTION
DATE: 31.12.1997
EVA MÜLLER

Plan financier et mesures d'assainissement

Als Erstrat lehnte der Nationalrat in der Herbstsession zwei Rückweisungsanträge
Rechsteiner (sp, SG) und David (cvp, SG) ab, die vor einseitigen Sparmassnahmen auf
Kosten von sozial Schwächeren warnten und neben Ausgabenkürzungen auch
Mehreinnahmen forderten. In der Detailberatung sorgte ein Antrag Blocher (svp, ZH),
der Parlament und Gesamtbundesrat bei Nichterreichen des Sanierungsziels zum
Rücktritt zwingen wollte, zwar für ein Spektakel, er fand aber schliesslich wenig
Unterstützung. Auch ein Antrag Raggenbass (cvp, TG), einzelne Sparerlasse dem
fakultativen Referendum zu entziehen, war chancenlos, ebenso wie ein Antrag Vallender
(fdp, AR), der dem Bundesrat das Recht einräumen wollte, die notwendigen
Sparmassnahmen - unter Vorbehalt eines Volksreferendums - selbst vorzunehmen,
wenn die Bundesversammlung das Sparziel verfehlt. Hingegen brachte Vallender einen
Antrag durch, wonach das Sparziel auch nach 2001 in der Verfassung verankert bleibt,
wenn bis dann keine definitive Regelung zum Budgetausgleich gefunden ist. Mit 96 zu 61
Stimmen verabschiedete der Nationalrat die Vorlage schliesslich. 35

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.12.1997
EVA MÜLLER
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Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Logement et loyer

Am 1. Juli trat das neue Miet- und Pachtrecht sowie die Verordnung über Miete und
Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen in Kraft, nachdem der Hauseigentümerverband
darauf verzichtet hatte, das Gesetz mittels des Referendums zu bekämpfen. Die in dem
neuen Recht vorgeschlagenen Massnahmen zur Dämpfung der
Hypothekarzinserhöhungen genügten freilich den Sozialdemokraten nicht. In einer
Motion aus dem Jahre 1989 hatte Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) (Mo. 89.508) die
Ausarbeitung eines dringlichen Bundesbeschlusses für die Einführung einer
Mietzinskontrolle auf der Basis der Kostenmiete und unter Ausschluss übersetzter
Anlagekosten gefordert. Mietzinserhöhungen sollten dabei nur aufgrund der
tatsächlichen und ausgewiesenen Kosten zulässig, die Verzinsung des Eigenkapitals auf
den Zinssatz der ersten Hypothek zu beschränken sein sowie die Uberwälzung der
Anlagekosten höchstens bis zum zulässigen Ertragswert erlaubt werden. Eine
Entkoppelung des Miet- vom Hypothekarzins verlangten dagegen Ziegler (sp, GE) (Mo
89.516) und Leuenberger (sp, ZH)  (Mo 89.814). Ersterer hatte in seiner Motion
postuliert, den Hypothekarzins während eines Jahres nicht auf den Mietzins zu
überwälzen, falls jener 5.5% übersteige. Leuenberger hatte dagegen gefordert,
Mietzinserhöhungen, die mit einer Erhöhung des Zinssatzes auf Althypotheken
begründet sind, während zweier Jahre zu untersagen, sofern der Zinssatz 6%
übersteige. Eine Mehrheit erhielt im Rat allerdings keine der Motionen; die Vorstösse
Zieglers und Leuenbergers, welche der Bundesrat noch als Postulate
entgegenzunehmen bereit gewesen wäre, wurden auf Antrag von freisinniger bzw.
liberaler Seite selbst in dieser Form abgelehnt. 36

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.07.1990
DIRK STROHMANN

Eine letztes Jahr von Paul Rechsteiner (sp, SG) eingereichte parlamentarische Initiative
für ein gesetzliches Vorkaufsrecht für Mieterinnen und Mieter wurde von der
zuständigen Nationalratskommission im Februar mit zwölf zu zehn Stimmen
angenommen. 37

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.06.1992
DIRK STROHMANN

Mieterinnen und Mieter erhalten kein gesetzliches Vorkaufsrecht, wenn der Vermieter
die Wohnung verkaufen will. Mit 84:55 Stimmen lehnte der Nationalrat entgegen einer
knappen Kommissionsmehrheit eine parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG)
ab, welche damit die Rechte von Mietern verbessern und eine breitere Streuung des
Wohneigentums erreichen wollte. Vergebens erinnerte der Initiant daran, dass es sich
hier um ein in den achtziger Jahren, vor der Abstimmung über die Stadt-Land-Initiative
abgegebenes Versprechen handle. Die Gegner machten geltend, dass das
Mietervorkaufsrecht die Vertragsfreiheit des Eigentümers einschränke. 38

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 09.06.1995
EVA MÜLLER

Aménagement du territoire

Vor und nach dem Abstimmungstag wurden verschiedene Vorschläge und Anregungen
zur Bodenproblematik vorgebracht oder angekündigt: Die FDP veröffentlichte
«Vorschläge zum Bodenrecht und zur Raumplanung», der Zürcher kantonale
Hauseigentümerverband lancierte die Idee einer eidgenössischen Volksinitiative für die
Schaffung einer Sperrfrist für den Wiederverkauf von Grundstücken, und der bernische
Bauernverband möchte prüfen lassen, ob nicht eine Initiative für ein bäuerliches
Bodenrecht auf der Grundlage des Vernehmlassungsentwurfs Zimmerli vonnöten sei.
Die Nationalräte Leuenberger (sp, ZH), Rüttimann (cvp, AG) und Rechsteiner (sp, SG)
reichten parlamentarische Initiativen ein, in welchen sie eine Preiskontrolle für allen
nicht landwirtschaftlich genutzten Boden, die Inkraftsetzung von Teilen des Entwurfs
für ein neues bäuerliches Bodenrecht in Form eines dringlichen Bundesbeschlusses
bzw. eine Sperrfrist von zehn Jahren für die Veräusserung nichtlandwirtschaftlicher
Grundstücke forderten. Ihr Kollege Scheidegger (fdp, SO) reichte ein analoges Begehren
wie das letzterwähnte, aber mit einem Zeitlimit von fünf Jahren, in Form einer Motion
(88.822) ein. Im weitern wurde im Anschluss an die Botschaft zum neuen bäuerlichen
Bodenrecht eine interdepartementale Arbeitsgruppe mit dem Auftrag eingesetzt,
konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung des nichtbäuerlichen Bodenrechts
auszuarbeiten. 39

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 30.09.1988
CHRISTIAN MOSER
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Construction de logements et propriété

Neben dem Bundesrat bemühte sich auch das Parlament, durch Massnahmen im
Bereich der Wohneigentumsförderung der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt
gegenzusteuern. Zwei diesbezügliche sozialdemokratische Motionen – eine von Longet
(GE) für die Inventarisierung und Förderung nichtspekulativer Eigentumsformen sowie
eine von Rechsteiner (SG) (Mo 89.828) für die Erhöhung der Kredite für die
Wohnbauförderung – waren auf Antrag des Bundesrats unter Hinweis auf laufende
Verfahren als Postulate überwiesen worden. 40

MOTION
DATE: 07.03.1990
DIRK STROHMANN

Politique sociale

Population et travail

Protection des travailleurs

Vergeblich versuchte Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) den Bundesrat mit einer Motion
zu beauftragen, durch eine Änderung des OR den Kündigungsschutz für
Arbeitnehmervertreter in Pensionskassen, Betriebskommissionen und
Verhandlungsdelegationen wirksam zu verstärken. Er regte insbesondere an, mögliche
Rachekündigungen dadurch zu verhindern, dass - analog zu Militärdienst und
Schwangerschaft - für die Dauer des Mandats eine Sperrfrist für allfällige Kündigung
eingeführt wird. Der Bundesrat berief sich in seiner Antwort auf den in der Schweiz
geltenden Grundsatz der Kündigungsfreiheit, welcher nur für Perioden aufgehoben
wird, in denen es für die gekündigten Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer
besonders schwierig oder gar unmöglich wäre, eine neue Stelle zu finden,
beispielsweise bei Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall oder bei
Schwangerschaft. Auf seinen Antrag wurde die Motion ziemlich klar abgelehnt. 41

MOTION
DATE: 01.02.1995
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) mit dem Antrag, den Grenzwert
für ein einfaches, rasches und kostenloses Verfahren bei Streitigkeiten aus dem
Arbeitsverhältnis von heute 20 000 Fr. auf neu 50 000 Fr. festzusetzen (Art. 342 Abs. 2
OR) wurde auf Empfehlung der vorberatenden Kommission vom Nationalrat mit 83 zu
56 Stimmen abgelehnt. Die Kommission begründete ihre ablehnende Haltung damit,
dass bereits heute 85% der arbeitsrechtlichen Streitigkeiten effizient und ohne
Kostenfolge erledigt werden. Eine Erhöhung der Streitwertgrenze könnte dazu führen,
dass die querulatorischen Prozesse zunehmen. 42

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.10.1997
MARIANNE BENTELI

Santé, assistance sociale, sport

Stupéfiants

Die SP stimmte der Entkriminalisierung des Drogenkonsums zu und wünschte mehr
Uberlebenshilfe für die Süchtigen, was auch die therapeutische Abgabe von Heroin
miteinschliessen sollte. Sie erinnerte daran, dass im Nationalrat nach wie vor eine
parlamentarische Initiative ihres Abgeordneten Rechsteiner (sp, SG; Pa.Iv. 87.232)
hängig ist, welche sich für die Straffreiheit des Drogenkonsums, für eine
Teilentkriminalisierung des Handels mit Cannabisprodukten sowie für eine
Herabsetzung des Strafmasses einsetzt. Der Landesring sprach sich ebenfalls für eine
Straffreiheit des Drogenkonsums aus und wiederholte seine bereits im Zusammenhang
mit der Bekämpfung von AIDS gestellte Forderung nach ärztlich kontrollierter Abgabe
von Heroin. In diesem Sinn hatte der Berner Nationalrat P. Günter (ldu, BE; Mo. 89.512)
im Juni eine Motion im Parlament eingereicht. Die Grüne Partei verlangte ebenfalls die
Entkriminalisierung des Konsums und einen kontrollierten, regelmässigen und legalen
Zugang zu den Suchtmitteln. 43

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 05.12.1989
MARIANNE BENTELI

Mitte Mai 1993 lancierte die Arbeitsgemeinschaft für Drogenlegalisierung (Droleg), die
Nachfolgeorganisation des «Vereins gegen gesellschaftliche Gleichgültigkeit» (VGGG)
mit Unterstützung der Grünen und der SP die Volksinitiative «Für eine vernünftige
Drogenpolitik/Tabula rasa mit der Drogenmafia». Sie verlangt, dass der Drogenkonsum
entkriminalisiert wird und der Staat Handel und Herstellung von Betäubungsmitteln
regelt. Der Text der Initiative hatte bis zuletzt zu heftigen Diskussionen geführt. Über

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 17.05.1993
MARIANNE BENTELI
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die generelle Stossrichtung waren sich die in der Trägerschaft zusammengeschlossenen
Gassenarbeiter, Drogenfachleute, Ärzte, Juristen und Politiker weitgehend einig.
Umstritten war hingegen die sogenannte Medizinalisierung der Drogenabgabe.
Schliesslich setzten sich die Gassenarbeiter mit ihrer Variante durch, wonach
Betäubungsmittel, die heute illegal konsumiert werden, wie Haschisch, Heroin und
Kokain, nach Annahme des Volksbegehrens frei und ohne Rezept bezogen werden
könnten. Nicht glücklich über diesen Entscheid war der St. Galler SP-Nationalrat
Rechsteiner, der massgeblich an der Ausarbeitung der Initiative beteiligt gewesen war
und nun befürchtete, damit werde die politische Grundsatzdiskussion auf einen
Nebenschauplatz abgedrängt. Wegen dieser Bedenken und der Skepsis der welschen
Genossen beschloss der Vorstand der SP, die Initiative zwar zu unterstützen, dem
Trägerverein aber nicht beizutreten. 44

Mit parlamentarischen Initiativen versuchten Vertreter des links-grünen Lagers erneut
vergebens, eine Aufweichung der Betäubungsmittelgesetzgebung im Sinn eines
straffreien Erwerbs und Konsums von harten Drogen zu erreichen. Nationalrat
Tschäppät (sp, BE; Pa.Iv. 92.401) verlangte bei der Zuteilung des Strafmasses eine
Differenzierung zwischen Drogenhändlern, die aus reiner Gewinnsucht handeln, und
süchtigen Dealern, die ausschliesslich zur Finanzierung des eigenen Konsums
Kleinhandel betreiben. Obgleich die vorberatende Kommission der Initiative zustimmen
wollte, wurde sie im Plenum recht deutlich abgelehnt. Noch weniger Erfolg hatte eine
bereits von der Kommission abgewiesene parlamentarische Initiative der grünen
Fraktion, welche Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln zum Eigenbedarf straffrei
gestalten, den Umgang mit Cannabis zulässig erklären sowie die Abgabe sogenannt
harter Drogen durch die Kantone gestatten wollte (Pa.Iv. 92.441). Mit einem
überwiesenen Postulat forderte Rechsteiner (sp, SG) den Bundesrat auf, Szenarien
einer Drogenpolitik ohne Prohibition erarbeiten zu lassen  (Po. 92.3590). Diese sollen
alle Risiken und insbesondere einen Vergleich mit der bisherigen, durch
Kriminalisierunggeprägten Drogenpolitik miteinbeziehen. 45

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

Die grosse Kammer folgte der kleinen und stimmte der Ratifizierung von zwei UNO-
Konventionen zum Umgang mit illegalen Drogen (Übereinkommen von 1971 über die
psychotropen Substanzen und Zusatzprotokoll von 1972 zum Einheitsübereinkommen
von 1961) zu, allerdings erst nach einer längeren Grundsatzdebatte. Eine
Kommissionsminderheit um den Zürcher CVP-Abgeordneten Seiler plädierte für
Nichteintreten, da nur etwa 20 Staaten – und nicht die wichtigsten – die Abkommen
auch in die nationale Gesetzgebung überführt hätten, weshalb die Schweiz auch bei
einer Nichtratifizierung kein Aussenseiter wäre. Streng genommen würde die
Anwendung der Konventionen dazu führen, neu auch den nicht ärztlich verordneten
Konsum von Schlaf- und Beruhigungsmitteln zu kriminalisieren. Eine Minderheit
Rechsteiner (sp, SG) beantragte Rückweisung an den Bundesrat, damit noch genauer
abgeklärt werden könne, ob die Konventionen nicht doch den drogenpolitischen
Handlungsspielraum der Schweiz entscheidend einengen würden. Als Vertreter einer
auf Abstinenz ausgerichteten Drogenpolitik wollte SD-Vertreter Keller (BL) die Vorlage
ebenfalls an die Regierung zurückweisen, allerdings verbunden mit dem Auftrag, auch
das ungleich repressivere Wiener Übereinkommen von 1988 den Räten umgehend zur
Ratifikation zu unterbreiten.

Bundesrätin Dreifuss betonte, mit den Übereinkommen werde eine eigenständige
Drogenpolitik der Schweiz nicht beeinträchtigt. Es gehe allein darum, internationale
Solidarität zu üben. Von einer Kriminalisierung des Medikamentenkonsums könne keine
Rede sein, da sich die Konventionen lediglich gegen den Schwarzmarkt richten. Der
Nichteintretensantrag und die beiden Rückweisungsanträge wurden daraufhin deutlich
verworfen. In der Gesamtabstimmung passierte das Übereinkommen über psychotrope
Substanzen mit 108 zu 42 Stimmen und das Zusatzprotokoll mit 107 zu 42 Stimmen.

Bei den durch die Überführung der Abkommen in nationales Recht notwendig
werdenden Anpassungen des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) beantragten mehrere
Abgeordnete, Art. 8 BetmG, welcher Heroin und Cannabis als total verbotene Stoffe
aufführt, die nicht einmal vom Arzt verordnet werden dürfen, ersatzlos zu streichen
oder zumindest derart abzuschwächen, dass die Versuche mit der medizinisch
indizierten Abgabe von Heroin erlaubt werden. Bundesrätin Dreifuss wies darauf hin,
dass bereits eine Expertengruppe am Werk ist, um notfalls dringende Änderungen des
BetmG vorzulegen, weshalb eine Gesetzgebung im Schnellzugsverfahren nicht angezeigt

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 24.03.1995
MARIANNE BENTELI
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sei. Die Antragsteller beugten sich dieser Argumentation und zogen ihre Anträge zurück.
Keinen Erfolg hatte auch ein weiterer Antrag Rechsteiner, zumindest jetzt schon auf die
Bestrafung des Konsums zu verzichten. In der Gesamtabstimmung wurde das geänderte
BetmG mit 108 zu 22 Stimmen deutlich angenommen. 46

Assurances sociales

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Der Bundesrat hatte dem Parlament zu Ende des Vorjahres beantragt, sowohl die
Volksinitiative des Schweiz. Kaufmännischen Verbandes und der Angestelltenverbände
”für eine Flexibilisierung der AHV – gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen”
als auch jene der Grünen Partei ”für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und
Mann” Volk und Ständen ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Die
vorberatende Kommission des Nationalrates sprach sich ganz knapp – mit
Stichentscheid ihres Präsidenten (Rechsteiner, sp, SG) – für Annahme der beiden
Initiativen aus. Sie argumentierte, das Rentenalter 65 entspreche nicht mehr der
gelebten Wirtschaftsrealität; heute stehe jeder Fünfte – freiwillig oder zwangsweise –
schon vor dem gesetzlichen Rentenalter nicht mehr im Erwerbsleben. Das Plenum sah
das anders. Zwar wurde die Notwendigkeit einer flexiblen Pensionierung breit
unterstützt, aus finanziellen Gründen wurde eine faktische Herabsetzung des
Rentenalters auf 62 Jahre aber als nicht machbar erachtet. Mit 104 zu 72 bzw. 106 zu 71
Stimmen empfahl der Nationalrat die Initiativen zur Ablehnung. Nach kurzer Diskussion
folgte ihm der Ständerat und verwarf die Volksbegehren mit 32 resp. 31 zu 3 Stimmen. 47

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Erstrat war der Nationalrat. Er diskutierte die erste Botschaft der Neuauflage der 11.
AHV-Revision zusammen mit der oben beschriebenen AHV-Initiative. Eine
Kommissionsminderheit Rechsteiner (sp, BS) hatte zunächst das Nichteintreten
verlangt, zog diesen Antrag dann aber wieder zurück, in der Hoffnung, dass die Revision
den Handlungsspielraum für die Flexibilisierung nutzen und nicht auf Kosten der Frauen
gehen wird. Eine Rückweisung an den Bundesrat beantragte auch die FDP-Fraktion und
zwar mit dem Auftrag, eine neue umfassende AHV-Revisionsvorlage auszuarbeiten, die
eine echte Flexibilisierung des Rentenalters sowie gezielte Anreize für den Verbleib von
älteren Personen im Erwerbsleben beinhaltet. Pelli (fdp, TI) präsentierte dazu ein neues
Modell, das im Nationalrat aber keinen Anklang fand und mit 33 zu 154 Stimmen
abgelehnt wurde. Die Lager bei der Eintretensdebatte und deren Argumente waren
auch bei der 11. AHV-Revision gleich geblieben wie bei der SGB-Initiative. Auf der einen
Seite setzte sich das links-grüne Lager für die Flexibilisierung und die Vermeidung eines
Sozialabbaus ein, auf der anderen Seite zeigten sich die Bürgerlichen hauptsächlich
besorgt über die langfristige Finanzierung der AHV und setzten sich für eine
"intelligente" Flexibilisierung und Konsolidierung der ersten Säule ein. 48

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.03.2008
LINDA ROHRER

Prestations complémentaires (PC)

Nach kurzer Diskussion genehmigte der Nationalrat in der Frühjahrssession die 3.
Revision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen (ELG) mit 112 gegen 3
Stimmen. Die Revision bringt vor allem verschiedene Verbesserungen für die nicht in
einem Heim, sondern zu Hause lebenden Leistungsbezügerinnen und -bezüger sowie
administrative Vereinfachungen. Die wichtigsten Punkte sind der Übergang von der
Netto- zur Bruttomiete bei der Feststellung der Anspruchsberechtigung, die
Herabsetzung der Karenzfrist für Ausländer und Ausländerinnen auf 10 Jahre, die
Neuregelung der Krankheitskosten, die Einführung eines Vermögensfreibetrages bei der
selbstbewohnten Liegenschaft von 75'000 Fr. sowie der Wegfall der Abzüge für Lebens-
, Unfall- und Invaliditätsversicherungen.

Im Rat herrschte von links bis rechts Einigkeit über die Notwendigkeit der Revision, so
dass ein Rückweisungsantrag von Bortoluzzi (svp, ZH) , welcher die Erarbeitung einer
kostenneutralen Revision forderte, keine Chancen hatte. In der Detailberatung
stimmte die grosse Kammer allen Änderungen im Sinn des Bundesrates zu. Zusätzlich
fügte sie auf Antrag ihrer Kommission eine Bestimmung ein, welche die kantonalen
Steuerbehörden verpflichtet, jeder Steuererklärung für AHV und IV-Rentenbezüger ein
vereinfachtes EL-Berechnungsblatt beizulegen. Ein Antrag Rechsteiner (sp, SG), die EL
sowie die zugrundeliegenden AHV-Renten von den Bundes- und Kantonssteuern
auszunehmen, wurde hingegen mit 77 zu 51 Stimmen verworfen. 49

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.03.1997
MARIANNE BENTELI
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Prévoyance professionnelle

Bei Firmenzusammenbrüchen zeigte sich in letzter Zeit, dass die Guthaben von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Personalvorsorgeeinrichtungen im vor-
und überobligatorischen Bereich teilweise ungenügend gesichert sind, insbesondere
dann, wenn das Kassenvermögen für Anlagen in der Stifterfirma verwendet wurde. Mit
einer Motion wollte Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) den Bundesrat verpflichten, die
BVG-Bestimmungen hier schärfer zu formulieren. Weil der Bundesrat darauf hinwies,
dass dieser Punkt im Rahmen der ersten BVG-Revision ohnehin aufgegriffen werde,
wurde der Vorstoss auf seinen Antrag hin nur als Postulat überwiesen. 50

MOTION
DATE: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI

In Ausführung einer vor Jahresfrist angenommenen parlamentarischen Initiative
Rechsteiner (sp, SG) zur Verbesserung der Insolvenzdeckung in der beruflichen
Vorsorge verabschiedete der Nationalrat einstimmig eine Änderung des BVG, mit
welcher die Garantien des Sicherheitsfonds auch auf die überobligatorischen und
vorobligatorischen Guthaben ausgedehnt werden. Damit soll vermieden werden, dass
Arbeitnehmer zu Schaden kommen, wenn beim Konkurs eines Unternehmens die in den
Betrieb investierten Pensionskassengelder nicht mehr sichergestellt werden können. 51

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 25.09.1995
MARIANNE BENTELI

Die grosse Kammer hiess auch zwei Postulate Rechsteiner (sp, SG) gut, die den
Bundesrat ersuchen, einerseits die Anlagevorschriften der Pensionskassen im Bereich
der derivativen Finanzinstrumente zu überprüfen und andererseits sicherzustellen,
dass auch nicht direkte Erben (beispielsweise Konkubinatspartner) beim Tod des
Versicherten in den Genuss von BVG-Leistungen kommen (Po. 95.3412). 52

POSTULAT
DATE: 21.12.1995
MARIANNE BENTELI

Angesichts der steigenden Zahl der Konkurse von Vorsorge-Einrichtungen wird die
Frage der Haftung immer wichtiger. Der Nationalrat verabschiedete deshalb
diskussionslos eine entsprechende (in ein Postulat umgewandelte) Motion (Mo. 96.3106)
und ein Postulat (Po. 96.3107) Rechsteiner Rudolf (sp, BS) sowie ein Postulat
Rechsteiner Paul (sp, SG) (Po. 96.3098). Der Ständerat übernahm seinerseits eine im
Vorjahr vom Nationalrat verabschiedete parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp,
SG), welche die Ausdehnung des Insolvenzschutzes auf den ausserobligatorischen
Bereich der beruflichen Vorsorge verlangt. Abweichend vom Nationalrat bezog er
zudem die Ansprüche der Selbständigerwerbenden in die Deckung mit ein. Eine
ebenfalls zusätzlich eingefügte Bestimmung erlaubt es nicht nur den Sammelstiftungen,
sondern in besonderen Fällen auch Gemeinschaftseinrichtungen, die Insolvenzdeckung
zu beanspruchen. Der Nationalrat stimmte diesen Änderungsvorschlägen diskussionslos
und einstimmig zu. Der Nationalrat überwies zudem ein Postulat Keller (sd, BL), welches
erreichen möchte, dass die Arbeitgeber keine Darlehen mehr aus den firmeneigenen
Pensionskassen entnehmen können (Po. 96.3236). Der Bundesrat nahm seinerseits eine
Verschärfung der Verordnung vor, mit welcher mehr Transparenz und Sicherheit bei der
Vermögensanlage der Pensionskassen erreicht werden soll. Insbesondere müssen
inskünftig die Risiken von Finanzderivaten in der Bilanzierung besser zum Ausdruck
kommen. 53

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 04.10.1996
MARIANNE BENTELI

Nachdem im Vorjahr der Vorschlag des Bundesrates für eine raschere Senkung des
Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge gescheitert war, befasste sich
der Nationalrat damit. Eine linksgrüne Minderheit Rechsteiner (sp, BS) beantragte das
Nichteintreten auf die Vorlage mit der Begründung, dass eine Senkung des
Mindestumwandlungssatzes inakzeptabel sei, solange die "Legal Quote"
(Überschussbeteiligung der Versicherten) für die berufliche Vorsorge nicht geregelt sei.
Ausserdem würde die zunehmende Lebenserwartung eine Reduktion des
Mindestumwandlungssatzes nicht rechtfertigen. Mit 118 zu 62 Stimmen lehnte der
Nationalrat, den Minderheitsantrag ab und trat auf die Vorlage ein. In der
Detailberatung wich der Nationalrat nur in einem Punkt von der Vorlage des
Bundesrates ab und zwar beim Zeitraum, über welchen die Senkung vorgenommen
werden sollte. Die grosse Kammer folgte der Mehrheit ihrer Kommission und beschloss,
die Senkung nicht wie vom Bundesrat vorgesehen innerhalb von drei, sondern von fünf
Jahren umzusetzen. Einen Minderheitsantrag Bortoluzzi (svp, ZH), welcher den
Mindestumwandlungssatz aus dem Gesetz streichen wollte, lehnte der Nationalrat ab,
ebenso wie einen Antrag der Minderheit Rechsteiner (sp, BS). Dieser wollte mit einer
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes eine Regelung der „Legal Quote“

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.09.2008
LINDA ROHRER
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einführen, welche die Interessen der Versicherten durch eine klare, einheitliche Praxis
schützte. Die Bürgerlichen betonten zwar ebenfalls die Wichtigkeit einer Diskussion
dieser Frage, wiesen aber darauf hin, dass aufgrund der Komplexität der Thematik der
Subkommission BVG mehr Zeit für Abklärungen eingeräumt werden sollte. In der
Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 115 zu 57 Stimmen an. Die SP
und die Grünen sprachen sich dagegen aus. 54

Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Ende Juni sprachen sich die Sozialdemokraten in Freiburg nach einem engagierten
Plädoyer des St. Galler Nationalrats und Präsidenten des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes, Paul Rechsteiner, mit 161:3 Stimmen bei einer Enthaltung für die
Ausdehnung des freien Personenverkehrs auf die zehn neuen EU-Staaten aus. In einer
einstimmig verabschiedeten Resolution der Westschweizer Kantonalparteien verlangten
die Delegierten jedoch von den Kantonsbehörden mehr effiziente Kontrollen, um Lohn-
und Sozialdumping zu verhindern. Einstimmig beschlossen wurde auch die
Unterstützung der SGB-Initiative für ein flexibles Pensionierungsalter ab 62. Vor dem
Hintergrund der Erfolge von Rot-Grün bei den kantonalen Wahlen erklärte
Parteipräsident Fehr, dass die Linke legitimiert sei, einen dritten Sitz im Bundesrat zu
fordern, sollte sich der positive Trend bei den nächsten eidgenössischen Wahlen
fortsetzen. 55

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 27.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Associations

Salariés et syndicats

Nach nur einer Amtsperiode trat die Genfer Ständerätin Christiane Brunner (sp) als Co-
Präsidentin des SGB zurück. Als Grund gab sie die Überbelastung durch ihre drei Ämter
als Parlamentarierin, SMUV- und SGB-Präsidentin an. Wenig später gab auch SGB-Co-
Präsident Vasco Pedrina, der zugleich auch die GBI präsidiert, seinen Verzicht auf eine
weitere Amtsperiode bekannt. Als aussichtsreichster Kandidat zeichnete sich rasch
Paul Rechsteiner ab. Der dem linken SP-Flügel zugerechnete St. Galler Nationalrat ist
zwar langjähriges VPOD-Mitglied und präsidierte auch den kantonalen
Gewerkschaftsbund, verfügte aber bisher über keine eigentliche gewerkschaftliche
Hausmacht; im Parlament hatte er sich eher zu Themen wie Staatsschutz und Justiz als
zu sozialpolitischen Fragen engagiert. Als einziger Kandidat wurde er am 7. November in
Davos vom SGB-Kongress zum neuen Präsidenten gewählt. 

Als einen Wechsel zu einem radikaleren Kurs liess sich diese Wahl aber kaum
interpretieren, wählten die Delegierten doch gleichzeitig den Präsidenten der
Gewerkschaft Druck und Papier und Sprecher der aktivistischen Westschweizer
Gewerkschaften, Christan Tirefort, von seinem Amt als SGB-Vizepräsidenten ab.
Tirefort hatte sich zuletzt durch seine kompromisslose Opposition zur Revision des
Arbeitsgesetzes gegen die SGB-Führung gestellt. Tirefort wurde durch den SMUV-
Vertreter Jean-Claude Rennwald (NR, sp, JU) ersetzt. 56

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS
DATE: 07.11.1998
HANS HIRTER

1) Amt. Bull. NR, 1998, S.985f.; Presse vom 2.4.98; NZZ, 7.11. und 9.11.98.
2) AB SR, 2003, S. 569 ff. und 714; AB NR, 2003, S. 1079 f. und 1242; BBl, 2003, S. 4570 ff. Vgl. SPJ 2002, S. 15.
3) BBl, 2008, S. 9147 ff. und 9161 (BR); AB NR, 2008, S. 1636 ff.; TA, 27.11.08. Zu den Flüchtlingshelfern siehe SPJ 2002, S. 15.
4) AB NR, 1994, S. 585  f.
5) AB NR, 1994, S. 1270 f.; AB NR, 1994, S. 1987 f.; AB NR, 1994, S. 594 f.; AB NR, 1994, S. 645 f.; TA, 14.5. und 25.5.94; NZZ,
15.6.94; SHZ, 4.8.94.
6) AB NR, 1994, S. 1270 f.; AB NR, 1994, S. 1271 f.; TA, 3.2.94; NZZ, 7.2., 13.4., 26.8. und 29.8.94; JdG, 29.11.94.
7) AB NR, 1994, S. 1173 f.; AB NR, 1995, S. 268 f.
8) AB NR, 2003, S. 277 ff., 296 ff. und 1244; AB SR, 2003, S. 579 f. und 716; BBl, 2003, S. 4434 f. 
9) AB NR, 1991, S. 1278 ff.; AB NR, 1991, S. 949 f.; Presse vom 6.6., 7.6. und 22.6.91
10) Aktion Finanzplatz Schweiz-Dritte Welt, Zusammenarbeit Schweiz-Südafrika, Bern 1986 ; BO CN, 1986, V, S. 2007 ss.; NZZ,
20.8.86; 23.9.86; 24 Heures, 13.2.86; 14.2.86; 29.8.86; 23.9.86; 2.10.86; L'Hebdo, 41, 9.10.86; USS, 21, 25.6.86; 24, 27.8.86.
11) BZ, 25.4.89; SZ, 13.12.89; Plädoyer 7/5 (1989) S. 36 f.; Verhandl. B. vers., V, 1989, S. 117; Verhandl. B. vers., V, 1989, S. 29;
Verhandl. B. vers., V, 1989, S. 96
12) AB NR, 1990, S. 1864 ff.; BaZ, 16.1.90
13) AB NR, 1990, S. 1255 ff.; AB NR, 1990, S. 2479 f.; AB SR, 1990, S. 438 ff.; Cattani (1990). Bewährung in der totalitären
Bedrohung.; Cattani (1990). Entstehung und Entwicklung der politischen Polizei bis 1935.; Engeler (1990). Grosser Bruder
Schweiz.; TA, 5.3. und 21.3.90.
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14) AB NR, 1994, S. 140 ff.; AB NR, 1994, S. 336 ff.; AB NR, 1994, S. 74 ff.
15) BBl, 1995, I, S. 278 ff.; Delgrande und Linder (1995). VOX Nr. 55.; Presse vom Oktober bis 3.12. und 5.12.94; TW, 19.10.94;
Pressedienst SPS, 21.10.94; Blick, 22.10., 26.10. und 3.11.94; TA, 2.11. und 5.12.94; SoZ, 13.11.94; NQ, 21.11.94.
16) AB NR, 1995, S. 1351; TA, 24.5., 1.6.-14.6., 24.8. und 25.8.95; NZZ, 27.5., 1.6.-14.6., 24.8., 6.9. und 3.10.95. 
17) AB NR, 1997, S. 1012 ff.; AB NR, 1997, S. 1015 f.
18) NZZ, 20.5.92; TA, 23.5.92; Verhandl. B.vers., 1992, V, S. 33. Siehe auch Lit. Hangartner.
19) NZZ und TA, 24.2.11; SGT, 19.3. und 23.3.11; NZZ, 24.3.11; SGT, 8.4. und 12.5.11; WW, 25.8.11; Presse vom 26.8.11; NZZ, 18.9.11;
SGT, 5.10.11; TA, 12.10.11; Presse vom 25.10.11; SGT, 27.10., 3.11., 5.11., 8.11. und 11.11.11; TA, 12.11.11; Presse vom 28.11.11;
www.sg.ch; Bundeskanzlei (www.parlament.ch); BFS (www.politik-stat.ch).
20) AB NR, 1986, S. 247 ff.; Presse vom 17.3.86, vom 24.3.86, vom 27.3.86, vom 3. - 12.4.86, vom 16.4.86,vom 28.4.86 sowie
vom 11.6.86; Vat., 7.4.86, 28.4.86, 3.9.86, 10.10.86, 13.10.86, 10.11.86, 23.11.85; SGT, 16.4.86, 20.5.86, 28.5.86; WoZ, 18.4.86;
Bund, 13.5.86; LNN, 3.9.86, 10.10.86, 13.10.86; 24 Heures, 13.11.86; NZZ, 11.12.86; TA, 29.1.87, 9.2.87.
21) BO CN, 1993, p. 738
22) BO CE, 2008, p. 215 ss., 536 ss., 477 ss., 515 s. et 536; BO CN, 2008, p. 563 ss., 764 ss., 868 ss., 937 ss. et 1029 s.; FF,
2008, p. 4827 ss.; LT, 28.5.08.
23) BO CN, 1988, p. 243 ss.; BO CN, 1988, p. 307 ss.; L'Hebdo, 17.3.88
24) BO CN, 1991, p.1343s.
25) Délib. Ass. féd., 1989, III, p. 26; JdG, 6.7.89.
26) BO CN, 1990, p.1488ss.
27) Delib. Ass. féd., III, 1989, p. 102; Delib. Ass. féd., III, 1989, p. 26; Delib. Ass. féd., V, 1989, p. 31 s.
28) BO CN, 1990, p. 1131 s.; FF, 1990, II, p. 1160; NZZ, 15.12.90.; Presse des 25.6., 26.6. et 27.6.90; L'Hebdo, 23.5.90.
29) BO CN, 1991, p. 2399 ss.; BO CN, 1991, p. 2401 ss.; Presse du 13.12.91.
30) AB NR, 2008, S. 1751.
31) AB NR, 1996, S. 1653 ff.; AB NR, 1996, S. 2484 f.; AB SR, 1996, S. 909; AB SR, 1996, S. 912 f.; Presse vom 1.10.96.; Verhand.
B.vers, 1996, IV, Teil II, S. 67
32) AB NR, 1997, S. 2214; NZZ, 15.-17.5.97; NQ, 21.5.97; TA, 4.6., 8.8. und 20.9.97; Presse vom 20.5.97
33) AB NR, 1997, S. 1805 f.; AB NR, 1997, S. 2210; AB NR, 1997, S. 330; AB NR, 1997, S. 332; AB NR, 1997, S. 362; AB NR, 1997, S.
365; AB SR, 1997, S. 298 ff.; AB SR, 1997, S. 922 f.; Girsberger (1997). das internationale Privatrecht der nachrichtenlosen
Vermögen in der Schweiz; TA, 23.9.97, SHZ, 23.10.97.; Walder (1997). Rechtliches zur Frage der nachrichtenlosen
Vermögenswerte auf Schweizer Banken
34) AB NR, 1997, S. 2214 f.
35) AB NR, 1997, S. 1875 ff.; AB NR, 1997, S. 2593; AB NR, 1997, S. 2914 f.
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